
 

 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 
 
 

 

Wir sind für Sie da:  Mobiler Bürgerberater Bankverbindungen IBAN 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
und nach Vereinbarung 
Samstag Service-Center  

08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
08:00 – 12:00 Uhr 
 
10:00 – 12:00 Uhr nach Terminvereinbarung 

Wenn Sie möchten, kommt auch ein Mit-
arbeiter des Rathauses zu Ihnen nach 
Hause. Zur Terminabsprache wenden 
Sie sich bitte direkt an Herrn Evers-Wolderich. 
Dieser ist unter der Telefon-Durchwahl 
04435 600-131 zu erreichen. 

Landessparkasse zu Oldenburg DE91 2805 0100 0000 3703 12 
Oldenburgische Landesbank AG DE91 2802 0050 2863 0861 00 
VR Bank Oldenburg Land eG DE07 2806 6214 6007 7085 00 
  
XRechnung an:  
erechnung@kommune365.de  oder https://erechnung.kommune365.de/ 
Leitweg-ID: 034580007007-0-07 

 

Abfrage zum Bedarf einer Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich beginnend 
mit dem Einschulungsjahr 2026/2027 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Bundestag hat eine stufenweise Einführung eines bundesweiten Rechtsanspruchs 
auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/2027 beschlossen. So 
haben ab August 2026 alle Schulanfänger einen Anspruch auf eine ganztägige 
Betreuung.  

Die Ganztagsschule (GTS) kann als offenes Angebot (freiwillige Teilnahme) oder in 
einem gebundenen Modell (mit verpflichtender Teilnahme an mindestens zwei oder 
bis zu fünf Tagen) mit insgesamt acht Zeitstunden täglich eingerichtet werden.  

Im Gegensatz zur gebundenen Form, bei der alle Schülerinnen und Schüler an allen 
(gebundene GTS) oder einzelnen Schultagen (teilgebundene GTS) teilnehmen müssen, 
steht es den Eltern und Erziehungsberechtigten beim offenen Modell (offene GTS) frei, 
ihre Kinder zum Ganztagsangebot anzumelden. Sofern eine Anmeldung erfolgt, ist diese 
jedoch für mindestens ein Schuljahr bindend.  

Alternativ kann die Ganztagsbetreuung auch in einem Hort erfolgen. Diese 
Betreuungsform ist im Gegensatz zur Ganztagsschule kostenpflichtig.  

Alle Betreuungsmodelle beinhalten ein kostenpflichtiges Mittagsessen, welches ggf. 
über das Bildungs- und Teilhabepaket erstattet werden kann. 

Nähere Informationen zur Ganztagsschule finden Sie unter 
https://www.mk.niedersachsen.de/download/90403/ 
Gute_Ganztagsschulen_in_Niedersachsen.pdf 

Alternativ können Sie den folgenden QR-Code nutzen:   

 

 

«Vorname_Mutter» «Name_Mutter» 
«Vorname_Vater» «Name_Vater» 
«Ortsteil» 
«Straße» «Nr» 
26197 Großenkneten 

 
 
 
 

Ihre Zeichen/Nachricht vom:       
Mein Zeichen: 40 11 17 
 

Es hilft Ihnen weiter: Angela Jenkner 
Telefon-Durchwahl: 04435 600-113 
Zentrale: 04435 600-0 
Telefax: 04435 600-200 
E-Mail: angela.jenkner@ 
 grossenkneten.de 
Internet: www.grossenkneten.de 
 

Datum: 15.04.2024 

Gemeinde Großenkneten – Markt 1 – 26197 Großenkneten 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/90403/Gute_Ganztagsschulen_in_Niedersachsen.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/download/90403/Gute_Ganztagsschulen_in_Niedersachsen.pdf


- 2 - 

Um einen ersten Überblick über die Wünsche und Bedarfe der Familien zu erhalten, führt die 
Gemeinde Großenkneten eine Umfrage durch. Hierzu wurde eine anonymisierte Online-
Befragung entworfen, die Sie über den nachfolgenden QR-Code erreichen. Hierdurch sollen 
zunächst der individuelle Betreuungsbedarf sowie die Erwartungen und Wünsche der Familien 
an das Betreuungsangebot ermittelt werden.  

Für die Teilnahme an der Befragung benötigen 
Sie einen individuellen Zugangscode; dieser 
lautet: «Code» 

Bitte beachten Sie, dass der Code nach Übermittlung 
Ihrer Eintragungen nicht erneut genutzt werden kann. 

Die Befragung dient als Grundlage zur Entscheidungsfindung und richtet sich im ersten Schritt 
an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder in den Jahren 2026 oder 2027 
eingeschult werden. Die tatsächliche Umsetzung an den vier Grundschulstandorten in der 
Gemeinde erfolgt in enger Abstimmung mit den Schulleitungen, den politischen Fraktionen 
sowie natürlich den aktuell gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertretern. Diese 
Umsetzung muss nicht einheitlich sein, insofern könnten hinsichtlich der Betreuungsbedarfe 
auch individuelle Öffnungen der Schuleinzugsbezirke erfolgen. 

Eine Verpflichtung, das im Fragebogen gewählte Betreuungsmodell später auch 
tatsächlich anzunehmen, besteht nicht. Je konkreter allerdings die Wünsche und Bedarfe 
angegeben werden, desto besser können diese bei den weiteren Planungen berücksichtigt 
werden. 

Die Teilnahme an der Befragung ist bis einschließlich 30.04.2024 möglich. 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Angela Jenkner (Telefon 04435 600-113) oder Frau 
Frauke Asche (Telefon 04435 600-110) zur Verfügung.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Es grüßt Sie freundlich 
Ihr 

Thorsten Schmidtke 


